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7. Änderung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ 

 
 
Der Rat der Stadt Billerbeck hat am 2.03.2017 beschlossen, die 7. Änderung des 
Bebauungsplanes „Industriegebiet Hamern“ durchzuführen.  
 
Die von der Änderung betroffenen Grundstücke liegen südwestlich der im Zuge der 
4. Änderung des Bebauungsplanes verlängerten Erschließungsstraße 
„Raiffeisenstraße“. 
 
Der Änderungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, 
Flur 39, Flurstücke 6 und 7 sowie 236 teilweise sowie 195 und 196 komplett.  
 
 

Die textliche Festsetzung wird für das gesamte Plangebiet wie folgt 
geändert: 
 

 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4, 
Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
überschritten werden.  

 Auf dem Flurstück 196 (Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, Flur 39) sind 
insgesamt 8 standortgerechte heimische Laubbäume zweiter Ordnung 
(mittelwüchsig) auf einer ausreichend großen Pflanzfläche zu pflanzen und 
dauerhaft zu unterhalten (z.B. Hainbuche oder Vogelbeere).  

 
Die übrigen Festsetzungen sind durch diese 7. Änderung des Bebauungsplanes 
nicht betroffen.   
 
 


